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Anderungsantrag zu S1

Von Zeile 274 bis 290:

(3) Im Landesvorstand diirfen nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder Abgeordnete sein. Mitglieder des

Landesvorstandes dirfen nicht Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen Anhalt, im Bundestag, im
Europaischen Parlament oder Mitglied der Landesregierung, der Bundesregierung oder der
europaischen Kommission sein.”

Begriindung

Der urspriingliche Satzungsentwurf schwacht die Basismitglieder in ihrer Mitwirkung im
Landesvorstand. Die Trennung von Amt und Mandat ware fast aufgehoben.

Dazu kommt die fehlende Notwendigkeit der Mitwirkung von Parlamentariern im Landesvorstand (vor
allem EU Parlament)



	Ä39 Neufassung der Landessatzung
	Änderungsantrag zu S1
	Von Zeile 274 bis 290:

	Begründung


